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Kleine Anfrage der Abgeordneten Kerstin Köditz, Fraktion DIE LINKE
Drs. -Nr. : 6/3839
Thema: Im Vorfeld des 11. Januar 2016 vorliegende Informationen über

beabsichtigte Gewalthandlungen des rechten Spektrums in
Leipzig

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Fragestellerin verwendet in der Kleinen Anfrage den Begriff "rechtes
Spektrum". Für die Beantwortung wird insoweit auf die Vorbemerkung
Nummer l. in der Antwort der Sächsischen Staatsregierung auf die Große
Anfrage Drs. -Nr. 5/4956 verwiesen.

Frage 1:
Welche Informationen lagen welchen Behörden des Freistaates Sach-
sen zu welchen Zeitpunkten im Vorfeld des 11. Januar 2016 vor, die
darauf hindeuteten, dass Personen des rechten Spektrums - inklusive
"Asylkritikern" - und/oder aus Fußballfan- bzw. Hooliganszenen beab-
sichtigen oder beabsichtigen könnten, gewalttätige Aktionen im Stadt-
gebiet Leipzigs oder insbesondere im Stadtteil Leipzig-Connewitz zu
unternehmen?

Frage 2:
Aus welchen Maßnahmen welcher Behörden resultierten vorab vorlie-
gende Informationen im Sinne der Frage 1?

Frage 3:
Zu welchen Zeitpunkten wurden welche vorab vorliegenden Informati-
onen im Sinne der Frage 1 welchen Polizeidienststellen sowie d er
Stadt Leipzig bzw. dem Ordnungsamt als zuständiger Versammlungs-
behörde in welcher Form und in welchem Umfang mitgeteilt oder aus
welchen Gründen unterblieb eine jeweilige Mitteilung?
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des Innern
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Verkehrsanbindung:
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Frage 4:
Inwieweit wurden aufgrund welcher der vorliegenden Informationen im Sinne der
Frage 1 welche konkreten Vorkehrungen getroffen, um Aufschluss über vorge-
sehene gewalttätige Aktionen zu erlangen sowie diese zu verhindern bzw. zu un-
terbinden?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 4:

Im Vorfeld lagen den Sicherheitsbehörden Erkenntnisse vor, wonach es Mobilisie-
rungsbestrebungen innerhalb der rechtsextremistischen Szene, insbesondere aus dem
subkulturellen, gewaltbereiten Milieu, zur Teilnahme am Versammlungsgeschehen am
11. Januar 201 6 in Leipzig gab.

Ebenso lagen Erkenntnisse vor, wonach mit der Teilnahme von gewaltbereiten Perso-
nen aus dem Umfeld von Fußballvereinen am Versammlungsgeschehen zu rechnen
war.

Informationen dazu, ob und insbesondere wo bzw. wann genau Rechtsextremisten
gewalttätige Aktionen im Stadtgebiet Leipzigs planten, lagen den Sicherheitsbehörden
zu keinem Zeitpunkt vor.

Vornehmlich resultierten die Erkenntnisse der Polizeidirektion Leipzig aus den Erfah-
rungswerten der Vielzahl vorangegangener Einsätze mit LEGIDA-Bezug. Die polizeili-
ehe Gefahrenprognose ist der Stadt Leipzig im Rahmen des dauerhaft fließenden In-
formationsaustausches im Vorfeld der Versammlungslage bekannt gegeben worden.
Die Informationen des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen (LfV Sachsen)
stammen aus Maßnahmen nach §§ 4 ff. des Sächsischen Verfassungsschutzgesetzes.
Das LfV Sachsen hat jeweils am 7. und 8. Januar 2016 Lageeinschätzungen der Stadt
Leipzig, der Polizeidirektion Leipzig, dem OAZ, dem Staatsministerium des Innern, der
Landesdirektion Sachsen sowie der Bundespolizei übermittelt.

Frage 5:
Trifft es zu, dass sich innerhalb des Stadtteils Connewitz Beamte in Zivilkleidung
in Sichtweite des fußläufigen Anreiseweges der mutmaßlichen Angreifergruppe
befanden und diese beobachten konnten und falls ja, welche Aufgaben hatten
diese Beamten und wie reagierten sie konkret auf gegebenenfalls getätigte Be-
obachtungen bezüglich der mutmaßlichen Angreifergruppe?

Nach Eingang der Erstmeldung im Sachzusammenhang wurden unverzüglich Einsatz-
kräfte der Polizei in den betreffenden Bereich des Stadtteils Connewitz entsandt. Da-
runter/befanden sich auch Polizeibeamte in ziviler Kleidung. Diese Polizeibeamten
hand^ltemm Zusammenwirken mit den uniformierten Einsatzkräften und nahmen Auf-
gabefi dy Aufklärung wahr

Mit ffeuifidlichen Grüßen

^Y

Markus Ulbig^
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